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Titel 
 

Große Anfrage Nr. 05/24 der FDP Fraktion Sportvereine und Ganztagsbetreuung in den 
Grundschulen; hier: Stellungnahme der Verwaltung 
 

 
 
I: Sachverhalt: 
 
 
 
 Große Anfrage Nr. 05/24 der FDP-Kreistagsfraktion vom 05. August 2024 - 
Sportvereine und Ganztagsbetreuung in den Grundschule 
 
 
Die o.a. große Anfrage beantworten wir wie folgt: 
 

In der Stellungnahme der Verwaltung v. 28.07.2023 zum diesbezüglichen Antrag der FDP-Fraktion 
vom 17. April 2023 wurde angekündigt, dass 

1. Der Fachdienst I.7 (jetzt II.9) sich dafür einsetzen werde, dass Vereine sich bei Schulen 
vorstellen, um gemeinsam nach möglichen Kooperationen zwischen Schulen und 
Vereinen zu suchen. Gab es hier eine diesbezügliche Initiative des FD? 
Falls ja, mit welchem Ergebnis? 
Falls nein, aus welchem Grund? 

Im Februar 2024 fand eine Abfrage an alle Sportvereine des RTK über das Interesse an einer 
möglichen Kooperation per E-Mail statt. Hier haben 27 Vereine nähere Informationen gewünscht. 
Aufgrund dieser Initiative konnte bereits eine Kooperation zwischen der IGS Obere Aar und dem 
BSC Taunusstein geschlossen werden.  
 
In folgenden Schulen finden bereits Kooperationen im Rahmen des Programms „Schule und 
Verein“ statt: 

Schule Verein 

  

Lenzenbergschule TC Niedernhausen 
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Theißtalschule TG 1899 Oberjosbach 

Aartalschule TV Michelbach 

Theißtalschule TSG Eppstein 
 

Eine weitere Kooperation mit den ansässigen Sportvereinen gestaltet sich aus folgenden 
Gründen schwierig:  

Es gibt einen grundsätzlichen Mangel an Übungsleitern. Ein weiteres Hindernis sind die 
Uhrzeiten, zu denen die Übungsleiter die Kurse anbieten müssen. Der überwiegende Teil der 
Übungsleiter ist berufstätig oder studiert, so dass sich eine Kooperation im Rahmen des 
Ganztagsprogramms nicht abbilden lässt. 

Weitere vorgeschriebene Voraussetzung an die Übungsleiter erschweren den Einsatz, z. B. dass 
sie Inhaber einer C-Lizenz sein müssen. Diese Anforderungen erfüllen nur die wenigsten 
Übungsleiter. 

 

2. bezüglich der notwendigen Raumkapazitäten mit allen Kommunen Gespräche geführt 
werden sollten, um ggf. zusätzliche außerschulische Räumlichkeiten zu finden. Ist dies 
umgesetzt worden?  
Falls ja, mit welchem Ergebnis?  
Falls nein, aus welchem Grund? 

 

Im Rahmen des Eckpunktekonzepts Ganztag wurden mit allen Bürgermeistern der Städte/Gemeinde 
Gespräche geführt. Hier wurden etwaige Engpässe bzgl. der Räumlichkeiten an den Schulen 
angesprochen.  
 
Eine grundsätzliche Bereitschaft zur Unterstützung bei Raumengpässen besteht (z. B. 
Gemeindehäuser, Büchereien, Bolzplätze, Kirchen) und kann bei Bedarf durch den RTK angefragt 
werden.  
 

 

 
 
III. Auswirkungen auf die demografische Entwicklung: 
 
Keine 
 
 
IV. Personelle Auswirkungen: 
 
Keine 
 
 
 

 

 
 
 

(Sandro Zehner) 
Landrat 
 
 

 
 

 


